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Andere Gebäude mit starkem Publikumsver-
kehr wie etwa Hotels, Kinos und Kaufhäuser 
waren bisher ausgenommen.

HEIZUNG UND KLIMA AUF DEM PRÜFSTAND

Die Heizungs- und Klimatechnik muss ab 
2012 regelmäßig zwingend von Fachpersonal 
unter die Lupe genommen werden. Heizkessel 
von über 20 kW Nennwärmeleistung sollen ei-
ner regelmäßigen Inspektion unterzogen wer-
den, die auch „die Prüfung des Wirkungsgra-
des der Kessel und der Kesseldimensionierung 
im Verhältnis zum Heizbedarf des Gebäudes“ 
beinhaltet, wie es heißt. Für Heizkessel über 
100 kW Nennwärmeleistung gilt eine Überprü-
fungsperiode von zwei Jahren; bei Gasheizkes-
seln kann sie auf vier Jahre verlängert werden.

Klimaanlagen mit einer Nennleistung über 
12 kW, sowie die dazugehörigen Lüftungsan-
lagen sollen ebenfalls einer regelmäßigen Ins-
pektion unterzogen werden, die auch die Prü-
fung der Anlage und der Anlagendimensionie-
rung im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäu-
des beinhaltet. Die Überprüfungsperiode ist ab-
hängig von Bauart und Nennleistung.

Von 2020 an schließlich werden für Neu-
bauten Fast-Null-Energiegebäude vorgeschrie-
ben. Sie dürfen fast keine Energie im Bereich 
Heizung, Lüftung und Kühlung benötigen. Für 
Neubauten von Behörden gelten diese Stan-
dards schon ab 2019. Ausnahmen gelten nur 
bei ökonomisch oder technisch nicht sinnvol-
len Maßnahmen. 

Bauherren und Immobilienbesitzer sollten sich schon jetzt auf die neue Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2012 einstellen. Sie bringt erneut verschärfte Vorschriften: Die Standards für Neu-
bauten werden angehoben und die Pflichten rund um den Energieausweis verschärft. Eigentü-
mer müssen zudem konkrete Maßnahmenpakete zum Energiesparen schnüren, auch Heiz- und 
Klimaanlagen kommen auf den Prüfstand. Hintergrund ist die Novellierung der EU-Richtlinie 
zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die im Juli in Kraft getreten ist und innerhalb von 
zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Der Energieausweis muss künftig zwei 
Maßnahmenpakete beinhalten: zum 
einen konkrete Maßnahmen für eine 

umfassende Sanierung, zum anderen Vorschlä-
ge für einzelne Bauteile. Zusätzlich sollen Hin-
weise über nächste Schritte zur Umsetzung ge-
geben werden. Bisher waren Angaben zur Mo-
dernisierung freiwillig und unverbindlich. „Die 
Richtlinie schreibt somit schon fast eine Ener-
gieberatung vor“, sagt Mike Verhoeven, Ener-
gieexperte bei DEKRA Industrial. „So müssen 
die Empfehlungen des Ausweises über die Ge-
samtenergieeffizienz an dem betreffenden Ge-
bäude technisch durchführbar sein und kön-
nen eine Schätzung der Amortisationszeiträu-
me oder der Kostenvorteile während der wirt-
schaftlichen Lebensdauer enthalten.“

WICHTIGER BESTANDTEIL VON VERMIETUNG

Der Energieausweis wird insgesamt bedeu-
tender: Verkäufer oder Vermieter werden direkt 
verpflichtet, den Käufern oder Mietern unver-
züglich einen Energieausweis oder eine Kopie 
davon auszuhändigen. In kommerziellen Medi-
en sollen bei Verkaufs- und Vermietungsanzei-
gen die entsprechenden Kennwerte der Gebäu-

deeffizienz aus dem Energieausweis genannt 
werden, sofern es sich um Gebäude und Ge-
bäudeteile handelt, bei denen bereits ein gülti-
ger Energieausweis vorliegt. Und:  „Der Ener-
gieausweis muss dann zwingend durch unab-
hängiges Fachpersonal ausgestellt werden.“

Eine Sonderrolle nehmen Behörden ein. Sie 
müssen als Eigentümer von Bestandsgebäu-
den sogar innerhalb von zehn Jahren nach Aus-
stellung des Energieausweises den Moderni-
sierungsempfehlungen nachkommen. Ab 2012 
muss der Gebäudeeigentümer den Energieaus-
weis in allen öffentlichen Gebäuden mit star-
kem Publikumsverkehr und größer als 500 
m² Gesamtnutzfläche aushängen; ab spätes-
tens 2015 auch für öffentliche Gebäude grö-
ßer als 250 m². 

Auch andere Gebäude mit starkem Publi-
kumsverkehr wie etwa Hotels, Kinos und Kauf-
häuser größer als 500 m² sollen einen Energie-
ausweis aushängen, sofern dieser bereits aus-
gestellt wurde. Bisher gilt eine Aushangpflicht 
nur in öffentlichen Gebäuden mit starkem Pu-
blikumsverkehr und mehr als 1.000 m² Fläche. 
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